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und Claudio Zihlmann (FDP)

und 3 /  Mitunterzeichnenden

Dringliche Schriftliche Anfrage

Während rund 10 Jahren hat eine kleine Personengruppe auf Kosten der Steuerzahlenden und
unter Verhinderung neuer Wohnungen, respektive anderer Zwischennutzungen auf dem 30'000
Quadratmeter grossen Koch-Areal von einem weitgehend rechtsfreien Raum profitiert und die
Nachbarschaft häufig mit Lärm belästigt.

Die gewalttätigen Ausschreitungen vor der Räumung des Koch-Areals, die massiven
Sachbeschädigungen im Rahmen der unbewilligten Demonstration vom 18. Februar 2023
sowie die Besetzung der Hardturm-Brache zeigen, dass der Stadtrat einer kleinen Gruppe
scheinbar alles erlaubt und sich diese alles andere als dankbar und sozial zeigt.

In diesem Zusammenhang bitten wir den Stadtrat um die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wurden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen am späten Mittwochabend, 15.
Februar 2023 strafrechtliche Abklärungen in die Wege geleitet? Wenn ja, zu wie vielen
Personen und in Bezug auf welche Straftatbestände? Wenn nein, warum nicht?

2. Wie hoch war der Reinigungs- und Entsorgungsaufwand von ERZ auf dem Koch-Areal
nach dem 16. Februar 2023? Reichte das Depot von CHF 25'000 aus? Wenn nicht, wie
wird weiter vorgegangen?

3. Zu welchen Kosten vermietet die Stadt Zürich das Hardturmareal jeweils (z.B. Zirkus,
Streetfoodfestival, Alba-Festival)? Wie viel wurde den ab dem 14. Februar 2023 dort
campierenden Personen verrechnet und auf welcher Grundlage?

4. Die Personen auf dem Hardturmareal hatten einen Schlüssel für das Kettenschloss,
welches das Einfahrtstor sichert. Wurde das Schloss aufgebrochen oder hatten sie
einen städtischen Schlüssel? Wurden polizeiliche Kontrollen vorgenommen und
Personalien oder Fahrzeugkennzeichen aufgenommen?

5. Wurden im Zusammenhang mit den Vorkommnissen rund um die gewalttätige
Demonstration mit grossem Sachschaden vom Samstagabend, 18. Februar 2023
strafrechtliche Abklärungen in die Wege geleitet? Wenn ja, zu wie vielen Personen?
Wenn nein, warum nicht?

6. Die Organisierenden des Demonstrationsumzugs wollten oder konnten die massive
Gewalt nicht verhindern. Wird die Stadtpolizei künftig bei vergleichbaren unbewilligten
Demos diese bereits bei der Besammlung verhindern? Wenn nein, was braucht es für
Voraussetzungen, dass diese Entscheidung getroffen wird?

7. Im Umfeld der Demonstration war wie in der Vergangenheit (vgl. frühere Anfragen,
namentlich GR Nr. 2022/451, Frage 5) erneut zu hören, die Polizei würde eigentlich
gerne etwas tun, dürfe aber nicht. Wie kommt es zu solchen Aussagen und was
unternimmt der Stadtrat, um künftig den Anschein von Willkür und Verletzung der
Rechtsgleichheit zu verhindern?

8. Auch unter Berücksichtigung des polizeirechtlichen Opportunitätsprinzips (vgl.
Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Rz. 2562 ff.) stellt
sich die Frage, ob die Stadt Zürich rechtlich oder moralisch verpflichtet ist, für den
Schaden aufzukommen, welche den Betroffenen entlang der Demonstrationsroute
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entstanden ist. Wurden gegenüber der Stadt Zürich solche Schadenersatzansprüche
geltend gemacht? Wie stellt sich der Stadtrat dazu bzw. ist er bereit, von sich aus
entsprechende Regelungen mit den Betroffenen anzustreben.

9. Hat der Stadtrat eine kritische Gesamtschau (After Action Review) zur Besetzung des
Koch-Areals durchgeführt? Wenn ja, mit welchen Ergebnissen? Wenn nein, weshalb
nicht?
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